
Zur Verbesserung des Studiums des Kurzen 
Lehrgangs der Geschichte der KPdSU (B)

Der Parteivorstand der SED stellt fest, daß nach dem Beschluß 
des Zentralsekretariats vom 20. September 1948 eine Verstärkung des 
Studiums des Kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPdSU (B) in 
der ganzen Partei zu verzeichnen ist. Gleichzeitig muß jedoch fest
gestellt werden, daß dieses Studium nicht auf genügender ideolo
gischer Höhe erfolgt. Die Tatsache, daß nach dem Studium der Ge
schichte der KPdSU (B) eine Schülerin der Parteihochschule „Karl 
Marx“ einen trotzkistischen Artikel schreiben konnte, daß nach diesem 
Studium Lehrer wie Schüler der Hochschule im Falle Leonhard keine 
Klassen Wachsamkeit an den Tag legten, beweist, daß in der Durch
führung dieses Studiums selbst Mängel zu verzeichnen sind. Es konnte 
auch festgestellt werden, daß in der Zirkelarbeit häufig trotzkistische, 
opportunistische und andere feindliche Ausfälle Vorkommen und viele 
Zirkelleiter nicht in der Lage sind, den feindlichen Charakter dieser 
Ausfälle aufzudecken und zurückzu weisen. Diese Lage macht eine 
Reihe grundlegender Maßnahmen zur Verbesserung des Studiums der 
Geschichte der KPdSU (B) notwendig. Daher beschließt der Partei
vorstand:

1. Die politische Verantwortung für das Studium der Geschichte 
der KPdSU (B), für die Hebung des ideologischen Niveaus und die 
Erziehung der Parteimitglieder zur ideologischen Wachsamkeit tragen 
die Parteileitungen. Darum sind die Fragen des Verlaufes des 
Studiums der Geschichte der KPdSU (B) regulär auf den Sitzungen 
des Politbüros und der Landessekretariate zu besprechen.

2. Zur unmittelbaren Leitung der gesamten Arbeit des Studiums 
des Kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPdSU (B) wird bei der 
Abteilung Parteischulung ein „Büro für das Studium der Geschichte 
der KPdSU (B)“ gebildet, das aus einem qualifizierten Leiter und 
einer Reihe von geeigneten Lektoren besteht. Aufgabe dieses Büros 
ist es, das Studium der Geschichte der KPdSU (B) ideologisch und 
organisatorisch zu leiten, Anweisungen an die Landesvorstände zur 
Prüfung, Auswahl und Bestätigung der Zirkelleiter zu geben, quali-
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